
Deutschland
U N O - G E R I C H T S H O F

„Jenseits der roten Linie“
Ist der Nato-Einsatz ohne Uno-Mandat völkerrechtswidrig? 

Jugoslawien klagt vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag auf sofortige Einstellung der Luftangriffe.
Internationaler Gerichtshof in Den Haag: „So nah
Mit dem Unrecht im Kosovo-Kon-
flikt befassen sich derzeit gleich
zwei Uno-Gerichte in Den Haag.

Der Internationale Strafgerichtshof für
das ehemalige Jugoslawien ermittelt we-
gen der Verbrechen an den Kosovo-Alba-
nern.Auch den jugoslawischen Präsidenten
Slobodan Milo∆eviƒ haben die Ankläger
auf ihrer Liste.

Nur einen Fußmarsch entfernt, auf der
anderen Seite des Stadtparks, im Großen
Sitzungssaal des „Friedenspalastes“, ist der
Beschuldigte der Kläger: Vor dem ständi-
gen Internationalen Gerichtshof (IGH)
werden der Nato Kriegsverbrechen vorge-
worfen,Völkermord und Verstoß gegen das
Gewaltverbot der Uno-Charta. Klägerin:
die Bundesrepublik Jugoslawien.

Der Vorgang ist einmalig in der Ge-
schichte des IGH: zehn Verfahren, gleich-
zeitig abgehandelt wegen einer Sammel-
klage gegen zehn Nato-Staaten, die sich
an den Luftangriffen auf Jugoslawien be-
teiligen. Das Gericht soll nach der Klage-
schrift Belgrads einen Stopp der Bombar-
dements anordnen und die Nato-Staaten
zu Schadensersatz verpflichten.

Die Gerechtigkeit wird gleichwohl in
Den Haag nur unvollkommen vorange-
bracht. Die Ermittler des Kriegsverbrecher-
Tribunals können Milo∆eviƒ in Belgrad
nicht behelligen, und auch die Krisenma-
nager der Nato wollen sich nicht vor dem
Gericht der Vereinten Nationen verant-
worten – denn in der Sache muß die Nato
eine Verurteilung fürchten.

Würde das Haager Friedensgericht die
Bombardierung Jugoslawiens als Verstoß
gegen das Völkerrecht einstufen, hätte das
womöglich weitreichende Konsequenzen:
Ein völkerrechtswidriger Einsatz verstößt
gegen das Grundgesetz. Bundeswehrsol-
daten müßten die Einsatzbefehle verwei-
gern, wenn sie wüßten, daß sie rechtswid-
rig sind. Ein völkerrechtswidriger Angriff
auf einen anderen Staat galt bislang als
Angriffskrieg – die „Vorbereitung eines
Angriffskrieges“ ist nach deutschem Recht
strafbar, auch für die Mitglieder der Bun-
desregierung und ihre Mitarbeiter.

Die Nato besitzt für ihre Luftangriffe
kein Mandat des Weltsicherheitsrats – und
darin liegt, trotz aller Bemühungen um
eine Rechtfertigung der Angriffe, der
womöglich entscheidende Makel.

Am 23. September 1998 beschloß der Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen auf
Drängen westlicher Staaten die „Reso-
lution 1199“: Die Lage im Kosovo stelle
eine „Bedrohung von Frieden und Sicher-
heit in der Region dar“ – die Vorausset-
zung für militärische Sanktionen nach 
der Uno-Charta. Rußland stimmte zu,
China enthielt sich.
Der damalige deutsche Außenminister
Klaus Kinkel prägte den Begriff „Sprung-
brett-Resolution“: noch keine Ermächti-
gung zum militärischen Eingreifen, aber
knapp davor. Einen Tag später, am 24. Sep-
tember, beschloß der Nato-Rat den „Act
Warn“, die erste Stufe der Mobilmachung
von Luftstreitkräften, und drohte Jugo-
slawien Luftangriffe an.

Milo∆eviƒ willigte daraufhin gegenüber
dem US-Sonderbotschafter Richard Hol-
brooke in eine Vereinbarung ein, die eine
Überwachung des Kosovo sichern sollte.
Obwohl Abkommen, die mit völkerrechts-
widrigem Druck erzwungen werden, nich-
tig sind, stimmte der Weltsicherheitsrat den
Ergebnissen der Holbrooke-Mission zu und
billigte damit aus Sicht der Nato die Dro-
hung mit militärischer Gewalt. Nach dem
Massaker von Ra‡ak, bei dem im Januar 45
kosovo-albanische Zivilisten starben, er-
neuerte die Nato ihre Drohung. Ein aus-



pfer*: Recht auf humanitäre Intervention?
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drückliches Uno-Mandat für Luftangriffe
verhinderte aber Rußland mit der Ankün-
digung seines Vetos im Sicherheitsrat.

Am 18. März unterzeichneten die Ver-
treter der Kosovo-Albaner den Vertrag von
Rambouillet, doch Milo∆eviƒ verweigerte
die Zustimmung. Am 24. März begann die
Nato ihre Bombardements – obwohl die
Uno-Charta militärische Gewalt einzig mit
dem Mandat des Sicherheitsrats oder zur
Selbstverteidigung erlaubt.

Aber kann eine humanitäre Interven-
tion trotz fehlenden Uno-Mandats aus-
nahmsweise völkerrechtskonform sein?

Zweifel daran plagten selbst die Teil-
nehmer am Nato-Einsatz. Noch 1986 stell-
te das britische Außenministerium fest:
„Die überwältigende Mehrheit der Rechts-
meinungen bestreitet ein Recht auf huma-
nitäre Intervention.“ Entscheidendes Ar-
gument: Ihr zweifelhafter Nutzen wiege
den Schaden für die Respektierung des in-
ternationalen Rechts bei weitem nicht auf.

Zwar sehen mittlerweile viele Experten
„neues Völkergewohnheitsrecht“ entste-
hen – aber bis dahin ist der Weg noch weit.
„Eine Rechtsänderung“, so der Münchner
Völkerrechtler Bruno Simma, der im Uno-
Auftrag an der Kodifikation von Völkerge-
wohnheitsrecht mitwirkt, „muß von allen
maßgeblichen Staaten akzeptiert werden –
die alleinige Behauptung der Nato, daß es
ein solches Recht gibt, genügt nicht.“

Ob bei Völkermord und schwersten
Menschenrechtsverletzungen eine Aus-
nahme vom Gewaltverbot greifen soll, wird
von den Völkerrechtlern jetzt heiß disku-
tiert. Geltendes Recht ist das noch nicht.
Die Nato-Angriffe, so Simma, seien zwar
„so nah am Recht wie nur möglich, aber
gegenwärtig dennoch jenseits der roten
Linie“.

Urteilt der IGH über die Rechtmäßigkeit
der Luftangriffe, hat die Nato kaum eine
Entscheidung in ihrem Sinne zu erwarten.
Das international zusammengesetzte Ge-
richt erwies sich in der Vergangenheit nicht
gerade als Motor des internationalen Men-
schenrechtsschutzes. 6 der 15 IGH-Richter
kommen aus Nato-Ländern, die anderen
aus Staaten wie Sri Lanka, Algerien, Ve-
nezuela, Rußland und China; Jugoslawien
hat als Kläger einen zusätzlichen Richter
entsandt, ebenso die beklagten Staaten,
soweit sie im jeweiligen Verfahren noch
nicht durch einen Richter ihrer Nationa-
lität vertreten sind. „Die Mehrzahl der Rich-
ter“, gibt Simma zu bedenken, „gehört
Staaten an, die nicht als Kreuzritter hu-
manitärer Interventionen in Frage kom-
men, sondern allenfalls selbst solche In-
terventionen zu befürchten haben.“

Auch der Verlauf des Krieges spricht
gegen die Nato: Wenn überhaupt, läßt sich
die humanitäre Intervention nur recht-
fertigen, sofern sie tatsächlich geeignet ist,
das Flüchtlingselend zu beenden. Die
Zweifel daran wachsen täglich. „Die Ar-
gumentation der Nato“, weiß Simma,
„kommt da in große Schwierigkeiten.“
Doch die Vertreter der Beklagtenseite 
sind sich einig: Nicht die zehn Nato-Staa-
ten, sondern Jugoslawien müßte sich
eigentlich verantworten wegen der ethni-
schen Säuberungen im Kosovo. „Jugo-
slawien“, sagte der deutsche Vertreter
Gerhard Westdickenberg in Den Haag,
„kommt nicht mit sauberen Händen vor
den Gerichtshof.“

Die beklagten Staaten bestreiten, sich
in diesem Fall überhaupt verantworten zu
müssen: „Der Gerichtshof“, mahnte John
Crook vom amerikanischen Außenmini-
sterium, „ist hier nur dafür zuständig, fest-
zustellen, daß er nicht zuständig ist.“

Das Gericht der Vereinten Nationen
kann nur dann über völkerrechtliche Strei-
tigkeiten entscheiden, wenn die betroffe-
nen Staaten seine Zuständigkeit anerken-
nen. Gegenüber Jugoslawien ist dazu jetzt
kein Nato-Staat bereit. Doch einige sind
schon früher Verpflichtun-
gen eingegangen.

Wegen des Vorwurfs, die
Nato würde Völkermord ge-
genüber den Serben bege-
hen, müßten sich zumindest
die Staaten in Den Haag
verantworten, die der Völ-
kermord-Konvention beige-
treten sind; dazu gehört
Deutschland. Doch dieser
Vorwurf stellt, wie Außen-
amts-Rechtsexperte West-
dickenberg erwiderte,
„nicht nur einen Mißbrauch
des Gerichts dar, sondern
auch einen Mißbrauch der
Völkermord-Konvention“.
Daß der IGH Jugoslawien
in diesem Punkt folgt, ist
kaum zu erwarten.

* Aufgebahrt in der Moschee von
Ra‡ak am 17. Januar nach einem ser-
bischen Massaker. Kosovarische O
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Kanada, die Niederlande, Belgien und
Portugal dagegen stecken in der Klemme:
Sie haben sich der Rechtsprechung des
IGH umfassend unterworfen. Damit wäre
das Gericht zuständig, denn auch Jugosla-
wien hat eine entsprechende Erklärung ab-
gegeben – allerdings erst am 25.April, also
vier Tage vor Klageerhebung.

Dabei versuchte Belgrad besonders
schlau zu sein: Der Gerichtshof solle nur
über Streitigkeiten urteilen, die nach Ab-
gabe dieser Erklärung entstehen. Schon
deshalb, argumentierten die Vertreter der
betroffenen Nato-Staaten, könne der IGH
gar nicht zuständig sein: die Streitigkeit sei
älter, denn die Luftangriffe hätten ja schon
vor dem 25. April begonnen.

Außerdem können sich nur Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen dem Inter-
nationalen Gerichtshof unterwerfen. Ju-
goslawien aber sei gar nicht Mitglied der
Vereinten Nationen. Das alte Uno-Mitglied
Jugoslawien sei als Staat untergegangen,
der neue Staat Rest-Jugoslawien aber habe
noch keinen Antrag auf Aufnahme in die
Vereinten Nationen gestellt.

Eine erste Entscheidung des IGH wird in
den nächsten Tagen erwartet. Zunächst geht
es darum, ob das Gericht eine einstweilige
Anordnung gegen die Beklagten erläßt, die
Luftangriffe vorläufig einzustellen.

Selbst wenn das Gericht anordnet, daß
beide Parteien ihre Kampfhandlungen ein-
stellen sollten, ist fraglich, ob Jugoslawien
und die Nato dem Folge leisten. Und den
Kosovo-Albanern geholfen ist damit im-
mer noch nicht.

Die Haager Richter werden der heik-
len Entscheidung wohl ausweichen und
sich für unzuständig erklären. Für den
Münchner Völkerrechtsexperten Simma
hieße das: „Der IGH will in der Sache nicht
entscheiden, weil die Klage unanständig
ist.“ Dietmar Hipp
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